
Eltern aus. Dazu gehört etwa die Weisung, Hilfen zur Erziehung
durch das Jugendamt anzunehmen. Oder das Gericht kann den
Eltern eines sozial auffälligen Kindes aufgeben, zusammen mit
dem Kind an einem Anti-Aggressions-Training teilzunehmen.
Im Interesse der vernachlässigten Kinder müssen wir dafür
sorgen, dass die rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedin-
gungen so ausgestaltet sind, dass Kindeswohlgefährdungen zum
frühestmöglichen Zeitpunkt abgewendet werden können“, un-
terstrich Bundesjustizministerin Zypries in Berlin.
Voraussetzung dafür ist, dass die Familiengerichte eng mit
den beteiligten Professionen kooperieren und sich austau-
schen. Die Aufgabenbereiche von Familiengericht, Jugend-
amt, Schule, Polizei, Jugendstaatsanwaltschaft und Jugend-
gericht sind hier eng miteinander verbunden. Dies gilt

besonders für die Zusammenarbeit der Jugendämter mit den
Familiengerichten. So ist es oft in erster Linie das Jugendamt,
das das Familiengericht in Fällen der Kindeswohlgefährdung
anruft und am gerichtlichen Verfahren mitwirkt. Zudem ist in
vielen Fällen das Jugendamt bei der Umsetzung von gericht-
lich angeordneten Maßnahmen beteiligt.
Auf dem Prüfstand der Arbeitsgruppe stehen zudem die vor-
handenen Bestimmungen zur Heimunterbringung von Kin-
dern und Jugendlichen. Verschärfungen im Jugendstrafrecht
stehen jedoch nicht zur Diskussion.
Der Arbeitsgruppe gehören insbesondere Praktiker aus der
Familiengerichtsbarkeit und der Kinder- und Jugendhilfe so-
wie Vertreter betroffener Verbände an. Sie wird voraussicht-
lich Ende 2006 ihre Ergebnisse vorlegen.
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57. Deutscher Anwaltstag vom 25. bis 27. Mai 2006 in Kçln
„Vertrauen ist gut – Anwalt ist besser“

Familienrechtliche Veranstaltungen

Freitag, 26. Mai 2006
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14.30 – 16.00 Uhr Gemeinsame Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht und der Arbeitsgemeinschaft
Erbrecht

BVerfG: Kein Pflichtteil für den „Muttermörder“ –
Handlungsbedarf und -möglichkeiten des Gesetzgebers
(Lindner, Meyer, Frieser)

16.00 – 18.30 Uhr Gemeinsame Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht und der Arbeitsgemeinschaft
Sozialrecht

Der Krankenversicherungsschutz des Geschiedenen im Alter –
ein Privileg für Besserverdienende?
(Stachon, Vertreter AOK, Saathoff, Klatt)

17.30 – 18.30 Uhr Empfang der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht und der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht


